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11.03.2019 
 
 
Dezernat 5 - Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
 
 
 
Kreismülldeponie Lachengraben, Wehr; Duchführung von Baumaßnahmen; Vorlage von 
Schlussrechungen 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Bau- und Umweltausschuss 03.04.2019 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Bau- und Umweltausschuss erkennt die Schlussrechnung der Firma Schleith GmbH, 
79761 Waldshut-Tiengen, über 107.554,70 € brutto zum Bau einer Biomüllumladestation 
auf der Kreismülldeponie Lachengraben, Wehr an. 
 

2. Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Schlussrechnung der Firma AGROTEL 
GmbH, 94152 Neuhaus am Inn, über 55.721,75 € brutto für eine Lagerhalle für Altholz 
zur Kenntnis.  
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Sachverhalt: 
 
Zu 1. 
  
Der Bau- und Umweltausschuss hat in seinen Sitzungen am 21.11.2018 als Ergebnis einer öf-
fentlichen Ausschreibung nach VOB den Bau der Biomüllumladestation auf der Deponie La-
chengraben an die Firma Schleith GmbH Waldshut zum Preis von 103.596,40 € vergeben. Im 
Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft wurden für die Maßnahme 100.000 € 
bereitgestellt. 
 
Die Schlussrechnung vom 01.02.2019 über brutto 107.554,70 € wurde fachtechnisch und rech-
nerisch geprüft. Die Mehrkosten in Höhe von 3.958,30 € brutto resultieren aus dem Nach-
tragsangebot 1 vom 20.12.2018. Mehraufwände fielen bei den Baggerarbeiten auf Grund von 
angetroffener Bodenklasse 6 (Felsarten) sowie zusätzlich notwendiger Betonarbeiten zum An-
schluss der L- Steine an die vorhandene Stützmauer an.             
Die Biomüllumladestation ist seit dem 1.1.2019 erfolgreich in Betrieb. Die Genehmigungsbehör-
de Regierungspräsidium Freiburg hat die Anlage am 29.10.2018 immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigt und im Februar 2019 abgenommen.  
 
Zu 2.  
 
Die Dezernentin hat nach Durchführung einer beschränkten Ausschreibung im Rahmen ihrer  
Zuständigkeit gemäß der Zuständigkeitsanordnung des Landkreises Waldshut (RdNr. IV, Ziffer 
2.3) am 10.1.2018 die Lieferung und den Bau einer Altholzlagerhalle (Gitterträgerhalle Länge 
11m, Breite 17m, Firsthöhe 9,28 m) an die Firma AGROTEL GmbH, 94152 Neuhaus am Inn, 
zum Angebotspreis von 55.721,75 € vergeben und mit der Schlussrechnung vom 19.12.2018 
zum Angebotspreis abgerechnet.  
 
Die A 4 Holzlagerhalle ist seither in Betrieb und ersetzt die defekte Altholzlagerhalle auf der 
Deponie Lachengraben. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bzgl. Punkt 1. bittet die Verwaltung den Bau- und Umweltausschuss, die Schlussrechnung der 
Firma Schleith GmbH, 79761 Waldshut-Tiengen, über 107.554,70 € brutto zum Bau einer Bio-
müllumladestation auf der Kreismülldeponie Lachengraben, Wehr, anzuerkennen. 
 
Zu Punkt 2. bittet die Verwaltung den Bau- und Umweltausschuss, die Schlussrechnung der 
Firma AGROTEL GmbH, 94152 Neuhaus am Inn, über 55.721,75 € brutto für eine Lagerhalle 
für Altholz zur Kenntnis zu nehmen. 
 

 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: Im Wirtschaftsplan 2017 und 2018 waren Mittel für den Bau der Altholzlagerhalle 
sowie für die Umladerampen für Biomüll auf der Deponie Lachengraben bereitgestellt. 
 
 
 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
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